
Dazugehöriger Auszug aus der Verordnung in Bayern nach der Musterverordnung der 
Bundesregierung: 

§ 2  

Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne 

(1) Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit Nachbarstaaten weniger als 24 Stunden 
in einem Risikogebiet nach § 1 Abs. 5 aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stunden in das 
Bundesgebiet einreisen, 

(5) die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung internationaler 
Sportveranstaltungen durch das jeweilige Organisationskomitee akkreditiert werden oder von einem 
Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind. 

 


